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Kleine Anfrage 2108 
der Abgeordneten Iris Schülzke 
BVB / FREIE WÄHLER Gruppe 
 
 
an die Landesregierung 

 

 

Einführung der Doppik in Brandenburg 

 

Nach der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist gemäß § 
141 Absatz 19 BbgKVerf ein Gesamtabschluss gemäß § 83 BbgKVerf erstmals spä-
testens für das Haushaltsjahr 2013 zu erstellen. 
 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Wie viele der brandenburgischen Kommunen verfügen bereits über, von den 
Rechnungsämtern geprüfte, Gesamtabschlüsse ? 
 

2. Wie gedenkt die Landesregierung den Kommunen zu helfen, die mit der Er-
stellung der Gesamtabschlüsse bisher überfordert sind ? 

 
 


